
Nur die Originaltexte sind rechtsverbindlich! 

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung folgender Richtlinien: 
1.  Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutzlandwirtschaftlicher Nutztiere (ABl. EG Nr. L 

221 S. 23); 
2.  Richtlinie 91/629/EWG des Rates vom 19. November 1991 über Mindestanforderungen für den Schutz von Kä l-

bern (ABl. EG Nr. L 340 S. 28), zuletzt geändert durch Entscheidung der Kommission 97/182/EG vom 24. Febru-
ar 1997 (ABl. EG Nr. L 76 S. 30). 

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über 
ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften (ABl. EG Nr. L 204 S. 37), geän-
dert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlaments und Rates vom 20. Juli 1998 (ABl. EG Nr. L 217 S. 
18), sind beachtet worden. 
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(BGBl. I S. 1026) 

 
als Anhang : Richtlinie 98/58/EG des Rates vom 20. Juli 1998 über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere 

 
 
Das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft verordnet jeweils in 
Verbindung mit Artikel 56 des Zuständigkeitsanpassungs-Gesetzes vom 18. März 1975 (BGBl. I 
S. 705) und dem Organisationserlass vom 22. Januar 2001 (BGBl. I S. 127) auf Grund 
 
–  des § 2a Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 und 4 und des § 16 Abs. 5 Satz 1 und 2 Nr. 3 und 4, jeweils in 

Verbindung mit § 16b Abs. 1 Satz 2 und § 21a des Tierschutzgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. Mai 1998 (BGBl. I S. 1105, 1818) nach Anhörung der Tierschutz-
kommission sowie 

–  des Artikels 2 des Gesetzes zu dem Europäischen Übereinkommen vom 10. März 1976 zum 
Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen vom 25. Januar 1978 (BGBl. 1978 II 
S. 113): 
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Abschnitt 1 
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Anwendungsbereich 
 

(1) Diese Verordnung gilt für das Halten von Nutztieren zu Erwerbszwecken.  
 
(2) Die Vorschriften dieser Verordnung sind nicht anzuwenden 
 
1. auf die vorübergehende Unterbringung von Tieren während Wettbewerben, Ausstellungen, Ab-

satzveranstaltungen sowie kultureller Veranstaltungen; 
2.  während einer tierärzt lichen Behandlung, soweit nach dem Urteil des Tierarztes im Einzelfa ll 

andere Anforderungen an das Halten zu stellen sind; 
3.  während eines Tierversuchs im Sinne des § 7 Abs. 1 des Tierschutzgesetzes, soweit für den 

verfolgten Zweck andere Anforderungen an das Halten unerlässlich sind. 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
Im Sinne dieser Verordnung sind 
 
1.  Nutztiere: landwirtschaftliche Nutztiere sowie andere warmblütige Wirbeltiere, die zur Erzeu-

gung von Nahrungsmitteln, Wolle, Häuten oder Fellen oder zu anderen landwirtschaftlichen 
Zwecken gehalten werden; 
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2.  Haltungseinrichtungen: Gebäude und Räume(Ställe) oder Behältnisse sowie sonstige Einrich-
tungen zur dauerhaften Unterbringung von Tieren; 

3.  Kälber: Hausrinder im Alter von bis zu sechs Monaten; 
4.  Legehennen: legereife Hennen der Art Gallus gallus, die zur Erzeugung von Eiern, die nicht für 

Vermehrungszwecke bestimmt sind, gehalten werden.  
 

§ 3 
Allgemeine Anforderungen an Haltungseinrichtungen 

 
(1) Nutztiere dürfen vorbehaltlich der Vorschriften der Abschnitte 2 und 3 nur in Haltungseinrich-

tungen gehalten werden, die den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen. 
 
(2) Haltungseinrichtungen müssen 
 
1.  nach ihrer Bauweise, den verwendeten Materialien und ihrem Zustand so beschaffen sein, dass 

eine Verletzung oder sonstige Gefährdung der Gesundheit der Tiere so sicher ausgeschlossen 
wird, wie dies nach dem Stand der Technik möglich ist; 

2.  mit Fütterungs- und Tränkeinrichtungen ausgestattet sein, die so beschaffen und angeordne t 
sind, dass jedem Tier Zugang zu einer ausreichenden Menge Futter und Wasser gewährt  wird 
und dass Verunreinigungen des Futters und des Wassers sowie Auseinandersetzungen zwischen 
den Tieren auf ein Mindestmaß begrenzt werden; 

3.  so ausgestattet sein, dass den Tieren, soweit für den Erhalt der Gesundheit erforderlich, ausre i-
chend Schutz vor widrigen Witterungseinflüssen geboten wird und die Tiere, soweit möglich, 
vor Beutegreifern geschützt werden, wobei es im Fall eines Auslaufes ausreicht, wenn den 
Nutztieren Möglichkeiten zum Unterstellen geboten werden. 

 
(3) Ställe müssen 
 
1.  mit Vorrichtungen ausgestattet sein, die jederzeit eine zur Inaugenscheinnahme der Tiere aus-

reichende Beleuchtung und einen Zugriff auf alle Nutztiere durch die mit der Fütterung und 
Pflege betrauten Personen ermöglichen; 

2.  erforderlichenfalls ausreichend wärmegedämmt und so ausgestattet sein, dass Zirkulation, 
Staubgehalt, Temperatur, relative Feuchte und Gaskonzentration der Luft in einem Bereich 
gehalten werden, der für die Tiere unschädlich ist. 

 
(4) Sofern Lüftungsanlagen, Fütterungseinrichtungen, Förderbänder oder sonstige technische Ein-
richtungen verwendet werden, muss durch deren Bauart und die Art ihres Einbaus sichergestellt 
sein, dass die Lärmimmission im Aufenthaltsbereich der Tiere auf ein Mindestmaß begrenzt ist. 
 
(5) Für Haltungseinrichtungen, in denen bei Stromausfall eine ausreichende Versorgung der Tiere 
mit Futter und Wasser nicht sichergestellt ist, muss ein Notstromaggregat bereitstehen. 
 
(6) In Ställen, in denen die Lüftung von einer elektrisch betriebenen Anlage abhängig ist, müssen 
eine Ersatzvorrichtung, die bei Ausfall der Anlage einen ausreichenden Luftaustausch gewährleis-
tet, und eine Alarmanlage zur Meldung eines solchen Ausfalles vorhanden sein. 
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§ 4 
Allgemeine Anforderungen an Überwachung, Fütterung und Pflege 

 
(1) Wer Nutztiere hält, hat vorbehaltlich der Vorschriften der Abschnitte 2 und 3 sicherzustellen, 

dass 
 
1.  für die Fütterung und Pflege der Tiere ausreichend viele Personen mit den hierfür erforderli-

chen Kenntnissen und Fähigkeiten vorhanden sind; 
2. das Befinden der Tiere mindestens einmal täglich durch direkte Inaugenscheinnahme von einer 

für die Fütterung und Pflege verantwortlichen Person überprüft wird und dabei vorgefundene 
tote Tiere entfernt werden; 

3. soweit erforderlich, unverzüglich Maßnahmen für die Behandlung, Absonderung in geeignete 
Haltungseinrichtungen mit trockener und weicher Einstreu oder Unterlage oder die Tötung 
kranker oder verletzter Tiere ergriffen werden sowie ein Tierarzt hinzugezogen wird; 

4. alle Tiere täglich entsprechend ihrem Bedarf mit Futter und Wasser in ausreichender Menge 
und Qualität versorgt sind; 

5. vorhandene Beleuchtungs-, Lüftungs- und Versorgungseinrichtungen mindestens einmal täg-
lich, Notstromaggregate und Alarmanlagen in technisch erforderlichen Abständen auf ihre 
Funktionsfähigkeit überprüft werden; 

6. bei einer Überprüfung nach Nummer 5 oder sonstige an Haltungseinrichtungen festgestellte 
Mängel unverzüglich abgestellt werden oder wenn dies nicht möglich ist, bis zu ihrer Behebung 
andere Vorkehrungen zum Schutz der Gesundheit und des Wohlbefindens der Tiere getroffen 
werden und die Mängel spätestens behoben sind, bevor neue Tiere eingestallt werden; 

7. Vorsorge für eine ausreichende Versorgung der Tiere mit Frischluft, Licht, Futter und Wasser 
für den Fall einer Betriebsstörung getroffen ist; 

8. der betriebsbedingte Geräuschpegel so gering wie möglich gehalten und dauernder oder plötz-
licher Lärm vermieden wird; 

9. die tägliche Beleuchtungsintensität und Beleuchtungsdauer bei Tieren, die in Ställen unterge-
bracht sind, für die Deckung der ihrer Art entsprechenden Bedürfnisse ausreichen und bei hier-
für unzureichendem natürlichen Lichteinfall der Stall entsprechend künstlich beleuchtet wird; 

10. die Haltungseinrichtung sauber gehalten wird, insbesondere Ausscheidungen so oft wie nötig 
entfernt werden, und Gebäudeteile, Ausrüstungen und Geräte, mit denen die Tiere in Berüh-
rung kommen, in angemessenen Abständen gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert wer-
den. Satz 1 Nr. 2 gilt nicht, soweit die Tiere in einer Weise gehalten werden, die eine tägliche 
Versorgung durch den Menschen unnötig macht. Derart gehaltene Tiere sind in solchen Ab-
ständen zu kontrollieren, dass Leiden vermieden werden. 

 
(2) Wer Nutztiere hält, hat unverzüglich Aufzeichnungen über das Ergebnis der täglichen Überprü-
fung des Bestandes sowie alle medizinischen Behandlungen dieser Tiere und über die Zahl der bei 
jeder Kontrolle vorgefundenen verendeten Tiere, insbesondere über Anzahl und Ursache von Tier-
verlusten, zu führen. Diese Aufzeichnungen sind entbehrlich, soweit entsprechende Aufzeichnun-
gen auf Grund anderer Rechtsvorschriften zu machen sind. Die Aufzeichnungen nach Satz 1 sind 
ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Aufzeichnung mindestens drei Jahre aufzubewahren und der zu-
ständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen. 
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Abschnitt 2 
Anforderungen an das Halten von Kälbern 

 
§ 5 

Allgemeine Anforderungen an das Halten von Kälbern 
 
Kälber dürfen, unbeschadet der Anforderungen des § 3, nur nach Maßgabe der folgenden Vor-
schriften sowie der §§ 6 bis 10 gehalten werden: 
 
1.  Kälber dürfen nicht mehr als unvermeidbar mit Harn oder Kot in Berührung kommen; ihnen 

muss im Stall ein trockener, weicher Liegebereich zur Verfügung stehen. 
2.  Maulkörbe dürfen nicht verwendet werden. 
3.  Kälber dürfen nicht angebunden oder sonst festgelegt werden. 
 
Satz 1 Nr. 3 gilt nicht, wenn die Kälber in Gruppen gehalten werden, und zwar für jeweils längs-
tens eine Stunde im Rahmen des Fütterns mit Milch- oder Milchaustauschertränke, und die Vor-
richtungen zum Anbinden oder zum sonstigen Festlegen den Kälbern keine Schmerzen oder ve r-
meidbare Schäden bereiten.  
 

§ 6 
Allgemeine Anforderungen an das Halten von Kälbern in Ställen 

 
(1) Kälber dürfen in Ställen nur gehalten werden, wenn diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 
7 entsprechen. 
 
(2) Ställe müssen 
 
1.  so gestaltet sein, dass die Kälber ungehindert liegen, aufstehen, sich hinlegen, eine natürliche 

Körperhaltung einnehmen, sich putzen sowie ungehindert Futter und Wasser aufnehmen kön-
nen; 

2.  mit einem Boden ausgestattet sein, 
 a)  der im ganzen Aufenthaltsbereich der Kälber und in den Treibgängen rutschfest und trittsi-

cher ist, 
 b)  der, sofern er Löcher, Spalten oder sonstige Aussparungen aufweist, so beschaffen ist, dass 

von diesen keine Gefahr der Verletzung von Klauen oder Gelenken ausgeht und der Boden 
der Größe und dem Gewicht der Kälber entspricht, 

 c)  bei dem, sofern es sich um einen Spaltenboden handelt, die Spaltenweite höchstens 2,5 
Zentimeter, bei elastisch ummantelten Balken oder bei Ba lken mit elastischen Auflagen 
höchstens drei Zentimeter beträgt, wobei diese Maße infolge von Fertigungsungenauigke i-
ten bei einzelnen Spalten um höchstens 0,3 Zentimeter überschritten werden dürfen, und die 
Auftrittsbreite der Balken mindestens acht Zentimeter beträgt, 

 d)  der im ganzen Liegebereich so beschaffen ist, dass er die Erfordernisse für das Liegen er-
füllt, insbesondere dass eine nachteilige Beeinflussung der Gesundheit der Kälber durch 
Wärmeableitung vermieden wird; 

3.  mit Lichtöffnungen und mit einer Kunstlichtanlage ausgestattet sein, die sicherstellen, dass bei 
einer möglichst gleichmäßigen Verteilung im Aufenthaltsbereich der Kälber eine Lichtstärke 
von mindestens 80 Lux erreicht wird. 

 
(3) Außenwände, mit denen Kälber ständig in Berührung kommen können, müssen ausreichend 
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wärmegedämmt sein. 
 
(4) Seitenbegrenzungen bei Boxen müssen so durchbrochen sein, dass die Kälber Sicht- und Be-
rührungskontakt zu anderen Kälbern haben können. 
 
(5) Im Aufenthaltsbereich der Kälber sollen je Kubikmeter Luft folgende Werte nicht überschritten 
sein: 
 

Gas Kubikzentimeter 
Ammoniak 20  
Kohlendioxid 3 000  
Schwefelwasserstoff 5.  

 
 
(6) Im Liegebereich der Kälber soll die Lufttemperatur 25 Grad Celsius nicht überschreiten sowie 
während der ersten zehn Tage nach der Geburt eine Temperatur von 10 Grad Celsius, danach eine 
Temperatur von 5 Grad Celsius nicht unterschreiten. Die relative Luftfeuchte soll wischen 60 und 
80 Prozent liegen.  
 
(7) Die Absätze 3, 5 und 6 gelten nicht für Ställe, die als Kaltställe oder Kälberhütten vorwiegend 
dem Schutz der Kälber gegen Niederschläge, Sonne und Wind dienen. 

 
§ 7 

Besondere Anforderungen an das Halten von Kälbern  
im Alter von bis zu zwei Wochen in Ställen 

 
Kälber im Alter von bis zu zwei Wochen dürfen nur in Ställen gehalten werden, wenn 
 
1.  ihnen eine mit Stroh oder ähnlichem Material eingestreute Liegefläche und 
2.  bei Einzelhaltung eine Box, die innen mindestens 120 Zentimeter lang, 80 Zentimeter breit und 

80 Zentimeter hoch ist, zur Verfügung stehen. 
 

§ 8 
Besondere Anforderungen an das Halten von Kälbern im 

Alter von über zwei bis zu acht Wochen in Ställen 
 
(1) Kälber im Alter von über zwei bis zu acht Wochen dürfen einzeln in Boxen nur gehalten wer-
den, wenn 
 
1.  die Box 
 a)  bei innen angebrachtem Trog mindestens 180 Zentimeter, 
 b)  bei außen angebrachtem Trog mindestens 160 Zentimeter 
 lang ist und 
2.  die frei verfügbare Boxenbreite bei Boxen mit bis zum Boden und über mehr als die Hälfte der 

Boxenlänge reichenden Seitenbegrenzungen mindestens 100 Zentimeter, bei anderen Boxen 
mindestens 90 Zentimeter beträgt. 

 
(2) Kälber im Alter von über zwei bis zu acht Wochen dürfen vorbehaltlich des § 10 in Gruppen 
nur gehalten werden, wenn bei rationierter Fütterung alle Kälber der Gruppe gleichzeitig Futter 
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aufnehmen können. Satz 1 gilt nicht bei Abruffütterung und technischen Einrichtungen mit ve r-
gleichbarer Funktion. 
 

§ 9 
Besondere Anforderungen an das Halten von Kälbern 

 im Alter von über acht Wochen in Ställen 
 
(1) Kälber im Alter von über acht Wochen dürfen nur in Gruppen gehalten werden. Dies gilt nicht, 
wenn 
 
1.  in dem Betrieb jeweils nicht mehr als drei nach ihrem Alter oder ihrem Körpergewicht für das 

Halten in einer Gruppe geeignete Kälber vorhanden sind, 
2.  mittels tierärztlicher Bescheinigung nachgewiesen wird, dass ein Kalb aus gesundheitlichen 

oder verhaltensbedingten Gründen einzeln gehalten werden muss, oder 
3. andere Haltungsanforderungen für die Dauer einer Quarantäne zur Vermeidung von Anste-

ckungsrisiken notwendig sind. 
 
(2) Kälber im Alter von über acht Wochen dürfen vorbehaltlich des § 10 in Gruppen nur gehalten 
werden, wenn bei rationierter Fütterung alle Kälber der Gruppe gleichzeitig Futter aufnehmen kön-
nen. Satz 1 gilt nicht bei Abruffütterung oder technischen Einrichtungen mit vergleichbarer Funk-
tion. 
 
(3) Kälber, die nach Absatz 1 nicht in Gruppen gehalten werden müssen, dürfen einzeln in Boxen 
nur gehalten werden, wenn 
 
1. die Box 
 a)  bei innen angebrachtem Trog mindestens 200 Zentimeter, 
 b)  bei außen angebrachtem Trog mindestens 180 Zentimeter 
 lang ist und 
2.  die frei verfügbare Boxenbreite bei Boxen mit bis zum Boden und über mehr als die Hälfte der 

Boxenlänge reichenden Seitenbegrenzungen mindestens 120 Zentimeter, bei anderen Boxe n 
mindestens 100 Zentimeter beträgt. 

 
§ 10 

Platzbedarf bei Gruppenhaltung 
 
(1) Kälber dürfen vorbehaltlich des Absatzes 2 in Gruppen nur gehalten werden, wenn für jedes 
Kalb eine uneingeschränkt benutzbare Bodenfläche zur Verfügung steht, die nach Maßgabe des 
Satzes 2 mindestens so bemessen ist, dass es sich ohne Behinderung umdrehen kann. Entsprechend 
seinem Lebendgewicht muss hierbei jedem Kalb mindestens eine uneingeschränkt benutzbare Bo-
denfläche nach folgender Tabelle zur Verfügung stehen: 
 

Lebendgewicht 
in Kilogramm 

Bodenfläche je 
Tier in Quadratmeter 

bis 150 1,5 
von 150 bis 220 1,7 
über 220 1,8. 
 
(2) Kälber dürfen in einer Gruppe bis zu drei Tieren nur in einer Bucht gehalten werden, die im 
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Falle 
 
1.  von Kälbern im Alter von zwei bis acht Wochen 4,5 Quadratmeter, 
2.  von Kälbern von über acht Wochen 6 Quadratme ter Mindestbodenfläche hat. 
 

§ 11 
Überwachung, Fütterung und Pflege 

 
Wer Kälber hält, hat, unbeschadet der Anforderungen des § 4, sicherzustellen, dass 
 
1. eine für die Fütterung und Pflege verantwortliche Person das Befinden der Kälber bei Stallha l-

tung mindestens zweimal täglich überprüft; 
2.  Kälbern spätestens vier Stunden nach der Geburt Biestmilch angeboten wird; 
3.  für Kälber bis zu einem Gewicht von 70 Kilogramm der Eisengehalt der Milchaustauscherträn-

ke mindestens 30 Milligramm je Kilogramm, bezogen auf einen Trockensubstanzgehalt von 88 
Prozent, beträgt und bei Kälbern, die mehr als 70 Kilogramm wiegen, eine ausreichende Eisen-
versorgung erfolgt, wodurch bei den Kälbern ein auf die Gruppe bezogener durchschnittlicher 
Hämoglobinwert von mindestens 6 mmol/l Blut erreicht wird; 

4.  jedes über zwei Wochen alte Kalb jederzeit Zugang zu Wasser in ausreichender Menge und 
Qualität hat; 

5.  jedes Kalb täglich mindestens zweimal gefüttert wird, dabei ist dafür Sorge zu tragen, dass dem 
Saugbedürfnis der Kälber ausreichend Rechnung getragen wird; 

6.  Kälbern spätestens vom achten Lebenstag an Raufutter oder sonstiges rohfaserreiches struktu-
riertes Futter zur freien Aufnahme angeboten wird; 

7.  bei Stallhaltung Mist, Jauche oder Gülle in zeitlich erforderlichen Abständen aus dem Liegebe-
reich entfernt werden oder dass regelmäßig neu eingestreut wird; 

8.  Anbindevorrichtungen mindestens wöchentlich auf beschwerdefreien Sitz überprüft und erfo r-
derlichenfalls angepasst werden; 

9.  die Beleuchtung 
 a)  täglich für mindestens zehn Stunden im Aufenthaltsbereich der Kälber eine Lichtstärke von 

80 Lux erreicht und 
 b)  dem Tagesrhythmus angeglichen ist und möglichst gleichmäßig verteilt 
 wird. 
 

Abschnitt 3 
Anforderungen an das Halten von Legehennen 

 
§ 12 

Anwendungsbereich 
 
Legehennen, die zu Erwerbszwecken gehalten werden, dürfen, unbeschadet der Anforderungen der 
§§ 3 und 4, nur nach Maßgabe der Vorschriften dieses Abschnitts gehalten werden.  
 

§ 13 
Anforderungen an Haltungseinrichtungen für Legehennen 

 
(1) Legehennen dürfen nur in Haltungseinrichtungen gehalten werden, die den Anforderungen der 
Absätze 2 bis 9 entsprechen. 
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(2) Haltungseinrichtungen müssen 
 
1.  eine Fläche von mindestens 200 Zentimetern mal 150 Zentimetern sowie eine Höhe von min-

destens 200 Zentimetern, vom Boden aus gemessen, aufweisen; 
2.  so ausgestattet sein, dass alle Legehennen artgemäß fressen, trinken, ruhen, staubbaden sowie 

zur Eiablage einen gesonderten Bereich, dessen Bodenoberfläche nicht aus Drahtgitter besteht, 
(Nest) aufsuchen können. 

 
(3) Gebäude müssen nach Maßgabe des § 14 Abs. 1 Nr. 2 so beleuchtet sein, dass sich die Tiere 
untereinander erkennen und durch die mit der Fütterung und Pflege betrauten Personen in Augen-
schein genommen werden können. Gebäude, die nach dem 13. März 2002 in Benutzung genom-
men werden, müssen mit Lichtöffnungen versehen sein, deren Fläche mindestens 3 Prozent der 
Grundfläche entspricht und die so angeordnet sind, dass eine möglichst gleichmäßige Verteilung 
des Lichts gewährleistet wird. Die zuständige Behörde kann bei bestehenden Gebäuden Ausnah-
men von Satz 2 zulassen, wenn eine Ausleuchtung des Einstreu- und Versorgungsbereiches in der 
Haltungseinrichtung durch natürliches Licht auf Grund fehlender bautechnischer Maßnahmen nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erreicht werden kann und eine dem natürlichen 
Licht so weit wie möglich entsprechende künstliche Beleuchtung sichergestellt ist. 
 
(4) Gebäude müssen mit einer Lüftungsvorrichtung, die den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik entspricht, ausgestattet sein, die die Einhaltung von Mindestluftraten sicherstellt, wobei 
der Ammoniakgehalt der Luft im Aufenthaltsbereich der Tiere zehn Kubikzentimeter je Kubikme-
ter Luft nicht überschreiten soll und 20 Kubikzentimeter je Kubikmeter Luft dauerhaft nicht über-
schreiten darf. 
 
(5) Auslaufflächen müssen mindestens so groß sein, dass sie von allen Tieren gleichzeitig genutzt 
und eine geeignete Gesundheitsvorsorge getroffen werden kann. Sie müssen im Bedarfsfall mit 
Tränken ausgestattet sein. 
 
(6) Für je neun Legehennen muss, unbeschadet des Absatzes 2 Nr. 1, in einer Haltungseinrichtung 
mindestens eine Fläche von einem Quadratmeter, deren Seitenlängen an keiner Stelle weniger als 
30 Zentimeter betragen sowie über eine lichte Höhe von mindestens 45 Zentimeter verfügen, vor-
handen sein (nutzbare Fläche). Flächen unter Futter- und Tränkeeinrichtungen, Sitz- und An-
flugstangen sowie Vorrichtungen zum Krallenabrieb, die von den Legehennen über- oder unter-
quert werden können, sind Teil der nutzbaren Fläche. Der Boden der nutzbaren Fläche darf ein 
Gefälle von höchstens 14 Prozent aufweisen und muss so beschaffen sein, dass die Legehennen 
einen festen Stand finden können. Kombinierte Ruhe- und Versorgungseinrichtungen mit parallel 
verlaufenden Laufstegen, unter und über denen eine lichte Höhe von mindestens 45 Zentimetern 
vorhanden ist, können bei der Berechnung der Besatzdichte mit der abgedeckten Fläche berück-
sichtigt werden, sofern auf den Laufstegen ein sicheres Fußen gewährleistet ist und ruhende und 
fressende Tiere sich gegenseitig nicht stören. Ein Bereich der Einstreu kann nur zur nutzbaren Flä-
che gerechnet werden, wenn er den Legehennen täglich während der gesamten Hellphase uneinge-
schränkt zugänglich ist. In Haltungseinrichtungen, in denen die nutzbare Fläche sich auf mehreren 
Ebenen befindet, dürfen je Quadratmeter Stallgrundfläche nicht mehr als 18 Legehennen gehalten 
werden. Es dürfen nicht mehr als 6 000 Legehennen ohne räumliche Trennung gehalten werden. 
 
(7) Haltungseinrichtungen müssen ausgestattet sein mit 
 
1. Fütterungsvorrichtungen, die so verteilt und bemessen sind, dass alle Legehennen gleichermaßen 
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Zugang haben, wobei die Kantenlänge der Futtertröge je Legehenne bei Verwendung von 
Längströgen zehn Zentimeter und bei Verwendung von Rundtrögen vier Zentimeter nicht un-
terschreiten darf; 

2. Tränkevorrichtungen, die so verteilt sind, dass alle Legehennen gleichermaßen Zugang haben, 
wobei bei Verwendung von Rinnentränken eine Kantenlänge von mindestens zweieinhalb Zen-
timetern und bei Verwendung von Rundtränken eine Kantenlänge von mindestens einem Zen-
timeter je Legehenne vorhanden sein muss und bei Verwendung von Nippel- oder Becherträn-
ken für bis zu zehn Legehennen mindestens zwei Tränkstellen und für jeweils zehn weitere Le-
gehennen eine zusätzliche Tränkstelle vorhanden sein müssen; 

3.  einem Einzelnest von 35 Zentimetern mal 25 Zentimetern für jeweils höchstens sieben Lege-
hennen oder einem Gruppennest mit einer Fläche von mindestens einem Quadratmeter für 
höchstens 120 Legehennen, das den Legehennen während der täglichen Legephase uneinge-
schränkt zur Verfügung steht und jeder Legehenne eine ungestörte Eiablage ermöglicht; 

4.  einem Bereich mit Einstreu, der den Legehennen täglich mindestens während zwei Drittel der 
Hellphase uneingeschränkt zugänglich sein muss, von mindestens einem Drittel der von den 
Legehennen begehbaren Grundfläche, mindestens aber von 250 Quadratzentimetern je Lege-
henne; 

5. Sitzstangen, die nicht über dem Bereich der Einstreu angebracht sein dürfen und einen waage-
rechten Achsenabstand von mindestens 30 Zentimetern zur nächsten Sitzstange und von min-
destens 20 Zentimetern zur Wand einhalten und bei einer Länge von mindestens 15 Zentime-
tern je Legehenne ein gleichzeitiges Ruhen aller Legehennen ermöglichen; 

6.  einer besonderen Vorrichtung zum Krallenabrieb, soweit der Krallenabrieb nicht auf andere 
Weise ausreichend sichergestellt ist. 

 
(8) In Haltungseinrichtungen, in denen sich die Legehennen zwischen verschiedenen Ebenen frei 
bewegen können, dürfen höchstens vier Ebenen übereinander angeordne t sein, wobei der Abstand 
zwischen den Ebenen mindestens 45 Zentimeter lichte Höhe betragen muss und die Ebenen so an-
geordnet oder gestaltet sein müssen, dass kein Kot durch den Boden auf die darunter gelegenen 
Ebenen fallen kann. 
 
(9) Haltungseinrichtungen mit Zugang zu einem abgetrennten Scharrraum (Kaltscharrraum) oder 
mit Zugang zu einem Auslauf im Freien müssen mit mehreren Zugängen, die mindestens 35 Zen-
timeter hoch und 40 Zentimeter breit und über die gesamte Länge einer Außenwand verteilt sind, 
ausgestattet sein. Für je 500 Legehennen müssen Zugangsöffnungen von zusammen mindestens 
100 Zentimetern Breite zur Verfügung stehen. Die zuständige Behörde kann im Einzelfall eine 
Einschränkung der Zugangsöffnungen zwischen Stall und Kaltscharrraum bis auf 100 Zentimeter 
für 1 000 Legehennen erlauben, wenn die Sicherstellung des Stallklimas auf Grund fehlender tech-
nischer Einrichtungen nur mit unverhältnismäßigem Aufwand erreicht werden kann. 
 

§ 14 
Überwachung, Fütterung und Pflege von Legehennen 

 
(1) Wer Lege hennen hält, hat sicherzustellen, dass 
 
1.  jede Legehenne jederzeit Zugang zu geeignetem Tränkwasser hat; 
2.  bei Verwendung künstlicher Beleuchtung die künstliche Beleuchtung für mindestens acht 

Stunden während der Nacht zurückgeschaltet wird, wobei während der Dunkelphase die Be-
leuchtungsstärke weniger als 0,5 Lux betragen soll, sofern dies die natürliche Beleuchtung zu-
lässt, und eine ausreichende Dämmerphase vorzusehen ist, die den Legehennen die Einnahme 
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ihrer Ruhestellung ohne Verletzungsgefahr ermöglicht; 
3. die Haltungseinrichtung jeweils zwischen dem Ausstallen und dem nächsten Einstallen der Le-

gehennen gereinigt wird, wobei sämtliche Gegenstände, mit denen die Tiere in Berührung 
kommen, zusätzlich desinfiziert werden; 

4.  nur solche Legehennen eingestallt werden, die während ihrer Aufzucht an die Art der Ha l-
tungseinrichtung gewöhnt worden sind. 

 
(2) Wer Legehennen hält, hat über deren Legeleistung unverzüglich Aufzeichnungen zu machen. § 
4 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 
 

§ 15 
Anlagen zur Erprobung neuer Haltungseinrichtungen 

 
Die zuständige Behörde kann im Einzelfall für längstens drei Jahre zur Erprobung von neuartigen 
Haltungseinrichtungen Ausnahmen von einzelnen Bestimmungen mit Ausnahme des § 13 Abs. 2 
Nr. 2 zulassen, wenn sichergestellt ist, dass in der Haltungseinrichtung ein artgemäßes Verhalten 
möglich ist. Dabei ist sicherzustellen, dass die Legehennen über ausreichende Möglichkeiten zum 
erhöhten Sitzen, Flattern und Aufbaumen verfügen und dass die sonstigen Vorgaben der Richtlinie 
1999/74/EG des Rates vom 19. Juli 1999 zur Festlegung von Mindestanforderungen zum Schutz 
von Legehennen (ABl. EG Nr. L 203 S. 53) nicht unterschritten werden.  

 
Abschnitt 4 

Ordnungswidrigkeiten und Schlussbestimmungen 
 

§ 16 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungs widrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des Tierschutzgesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 
1.  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 oder § 11 Nr. 1 nicht sicherstellt, dass das Befinden der Tiere 

überprüft wird und tote Tiere entfernt werden, 
2. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 nicht sicherstellt, dass eine Maßnahme ergriffen oder ein Tier-

arzt hinzugezogen wird, 
3.  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 nicht sicherstellt, dass alle Tiere täglich mit Futter und Wasser 

in ausreichender Menge und Qualität versorgt sind, 
4.  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 nicht sicherstellt, dass eine dort genannte Einrichtung, ein 

Notstromaggregat oder eine Alarmanlage überprüft wird, 
5.  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 nicht sicherstellt, dass ein Mangel abgestellt oder eine Vor-

kehrung getroffen wird und der Mangel zu dem dort genannten Zeitpunkt behoben ist, 
6.  entgegen § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 nicht sicherstellt, dass Vorsorge getroffen ist, 
7.  entgegen § 5 Satz 1 Nr. 2 einen Maulkorb verwendet, 
8.  entgegen § 5 Satz 1 Nr. 3 ein Kalb anbindet oder sonst festlegt, 
9.  entgegen § 6 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 1 oder 2 Buchstabe a oder c, §§ 7, 8 Abs.1 

oder § 9 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 3 ein Kalb hält, 
10. entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1, § 9 Abs. 2 Satz 1 oder § 10 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 Kälber in 

Gruppen hält, 
11. entgegen § 11 Nr. 3 nicht sicherstellt, dass der Eisengehalt der Milchaustauschertränke mindes-

tens 30 Milligramm je Kilogramm beträgt oder eine ausreichende Eisenversorgung erfolgt, 
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12. entgegen § 11 Nr. 4 nicht sicherstellt, dass ein Kalb jederzeit Zugang zu Wasser hat, 
13. entgegen § 11 Nr. 5 nicht sicherstellt, dass ein Kalb gefüttert wird, 
14. entgegen § 11 Nr. 6 nicht sicherstellt, dass das dort genannte Futter angeboten wird, 
15. entgegen § 11 Nr. 8 nicht sicherstellt, dass Anbindevorrichtungen überprüft und angepasst wer-

den, 
16. entgegen § 11 Nr. 9 Buchstabe a nicht sicherstellt, dass die dort genannte Beleuchtungsdauer 

und Lichtstärke gewährleistet ist. 
17. entgegen § 13 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 oder 7 Nr. 2, 3, 5 oder 6, Abs. 8 oder Abs. 9 

eine Legehenne hält, 
18. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 1 nicht sicherstellt, dass Legehennen Zugang zu Tränkwasser haben,  
19. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 3 nicht sicherstellt, dass eine Haltungseinrichtung gereinigt oder ein 

dort genannter Gegenstand desinfiziert wird oder 
20. entgegen § 14 Abs. 1 Nr. 4 nicht sicherstellt, dass nur dort genannte Legehennen eingestallt 

werden. 
 
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b des Tierschutzgesetzes handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 oder 3 auch in Verbindung mit § 14 
Abs. 2 Satz 2, oder § 14 Abs. 2 Satz 1eine Aufzeichnung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder 
nicht rechtzeitig macht, nicht oder nicht mindestens drei Jahre aufbewahrt oder nicht oder nicht 
rechtzeitig vorlegt. 
 

§ 17 
Übergangsregelungen 

 
(1) Abweichend von § 6 Abs. 2 Nr. 3, soweit die Ausstattung mit Lichtöffnungen betroffen ist, 
dürfen Kälber noch bis zum 1. Januar 2008 in Ställen gehalten werden, die vor dem 1. Januar 1994 
in Benutzung genommen worden sind. 
 
(2) Abweichend von § 6 Abs. 4 dürfen Kälber noch bis zum 31. Dezember 2003 in Ställen gehalten 
werden, die bis zum 31. Dezember 1997 in Benutzung genommen worden sind und den bis zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Vorschriften der Kälberhaltungsverordnung entsprechen.  
 
(3) Abweichend von § 13 dürfen Legehennen in Haltungseinrichtungen, die vor dem 13. März 
2002 bereits genehmigt oder in Benutzung genommen worden sind, noch bis zum 31. Dezember 
2011 gehalten werden, wenn diese so beschaffen sind, dass je Legehenne 
 
1.  eine uneingeschränkt nutzbare und horizontal bemessene Käfigfläche von mindestens 750 

Quadratzentimetern vorhanden ist, wobei bei der Flächenberechnung je Legehenne 150 Quad-
ratzentimeter Nestfläche berücksichtigt werden, sofern diese über die Eiablage hinaus genutzt 
werden kann, unmittelbar an eine nutzbare Fläche anschließt, eine lichte Höhe von mindestens 
45 Zentimetern vorhanden ist, die Rückzugsmöglichkeit zur Eiablage uneingeschränkt erhalten 
bleibt und die Grundfläche dieser Käfige jeweils mindestens 2 000 Quadratzentimeter beträgt; 

2.  ein uneingeschränkt nutzbarer Futtertrog mit einer Länge von mindestens zwölf Zentimetern 
und 

3.  ein Nest, ein Einstreubereich, in dem das Picken und Scharren möglich ist sowie geeignete 
Sitzstangen mit einem Platzangebot von mindestens 15 Zentimetern zur Verfügung stehen; 

4. eine geeignete Vorrichtung zum Kürzen der Krallen vorhanden ist. 
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(4) Abweichend von § 13 dürfen Legehennen in Haltungseinrichtungen, die vor dem 13. März 
2002 bereits in Benutzung genommen worden sind, noch bis zum 31. Dezember 2006 gehalten 
werden, wenn diese so beschaffen sind, dass 
 
1.  je Legehenne eine uneingeschränkt nutzbare und horizontal bemessene Käfigfläche von min-

destens 550 Quadratzentimetern oder, im Fall eines Durchschnittsgewichts der gehaltenen Le-
gehennen von mehr als zwei Kilogramm, von mindestens 690 Quadratzentimetern vorhanden 
ist; 

2.  je Legehenne ein uneingeschränkt nutzbarer Futtertrog mit einer Länge von mindestens zwölf 
Zentimetern oder, im Fall eines Durchschnittsgewichts der gehaltenen Legehennen von mehr 
als zwei Kilogramm je Legehenne, ein uneingeschränkt nutzbarer Futtertrog mit einer Länge 
von mindestens 14,5 Zentimetern zur Verfügung steht; 

3.  bei Verwendung von Nippeltränken oder Tränknäpfen sich mindestens zwei Tränknäpfe oder 
Nippeltränken in Reichweite jeder Legehenne befinden oder jeder Käfig mit einer Rinnenträn-
ke ausgestattet ist, deren Länge der des Futtertroges nach Nummer 2 entspricht; 

4.  die lichte Höhe über mindestens 65 Prozent der Käfigfläche mindestens 40 Zentimeter und an 
keiner Stelle weniger als 35 Zentimeter beträgt; 

5. der Neigungswinkel des Bodens 14 Prozent nicht überschreitet und durch die Bodenbescha f-
fenheit des Käfigs sichergestellt ist, dass die nach vorn gerichteten Krallen beider Ständer nicht 
abrutschen können und 

6.  eine geeignete Vorrichtung zum Kürzen der Krallen vorhanden ist. 
 
(5) Abweichend von § 13 dürfen Legehennen noch bis zum 31. Dezember 2002 in 
Haltungseinrichtungen gehalten werden, die am 6. Juli 1999 bereits in Benutzung genommen 
worden waren, wenn diese Käfige den Anforderungen des Absatzes 4 Nr. 3 bis 5 entsprechen und 
so beschaffen sind, dass je Legehenne eine uneingeschränkt nutzbare und horizontal bemessene 
Käfigfläche von mindestens 450 Quadratzentimetern oder, im Fall eines Durchschnittsgewichts der 
gehaltenen Legehennen von mehr als zwei Kilogramm, von mindestens 550 Quadratzentimetern 
vorhanden ist.  
(6) Abweichend von § 14 Abs. 1 Nr. 4 dürfen noch bis zum 31. Dezember 2002 Legehennen einge-
stallt werden. 
 
(7) Abweichend von § 13 dürfen Legehennen in Haltungseinrichtungen, die den Voraussetzungen 
für die Kennzeichnung der Eier als aus Volierenhaltung, Bodenhaltung oder Freilandhaltung nach 
Anhang II der Verordnung (EWG) 1274/91 der Kommission vom 15. Mai 1991 mit Durchfüh-
rungsvorschriften für die Verordnung (EWG) Nr. 1907/90 des Rates über bestimmte Vermark-
tungsnormen für Eier (ABl. EG Nr. L 121 S. 11) entsprechen und die vor dem 13. März 2002 be-
reits in Benutzung genommen worden sind, noch bis zum 31. Dezember 2005 gehalten werden. 
 

§ 18 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieser 
Verordnung treten außer Kraft: 
 
1.  die Kälberhaltungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember 1997 

(BGBl. I S. 3328) und 
2. die Schweinehaltungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Februar 1994 

(BGBl. I S. 311), geändert durch die Verordnung vom 2. August 1995 (BGBl. I S. 1016). 
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Der Bundesrat hat zugestimmt. 
 
Bonn, den 25. Oktober 2001 
 
 

Die Bundesministerin für Verbraucherschutz, 
Ernährung und Landwirtschaft 

 
Renate Kühnast  
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Anhang 
 

Richtlinie des Rates 
vom 20. Juli 1998 

über den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere  
98/58/EG 

(EG ABl. Nr. L 221, 8.8.98, S. 23) 
 
geändert durch : Richtlinie(EG) Nr. 806/2003 (EU ABl. Nr. L 122 S. 1) 
 
DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - 
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 
43, auf Vorschlag der Kommission (1), nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2), 
nach Stellungnahme des Wirtschafts - und Sozialausschusses (3), in Erwägung nachstehender 
Gründe: 
 
Beweggründe, auch der Änderungen 
- nicht in die Sammlung aufgenommen - 
 
HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
 

Artikel 1 
 
(1) In dieser Richtlinie werden Mindestnormen für den Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere fest-
gelegt. 
 
(2) Diese Richtlinie gilt nicht für  
a)  wildlebende Tiere; 
b)  Tiere, die zur Teilnahme an Wettbewerben, Ausstellungen oder kulturellen oder sportlichen 

Veranstaltungen oder Aktivitäten bestimmt sind; 
c)  zu Versuchs- oder Laborzwecken verwendete Tiere; 
d)  wirbellose Tiere. 
 
(3) Diese Richtlinie gilt unbeschadet anderweitiger spezifischer Gemeinschaftsvorschriften und 
insbesondere der Richtlinien 88/166/EWG (6), 91/629/EWG (7) und 91/630/EWG (8), die weiter-
hin Anwendung finden. 
 

Artikel 2 
 

Im Sinne dieser Richtlinie gelten folgende Begriffsbestimmungen: 
 
1.  "Tier": jedes Tier (einschließlich Fische, Reptilien und Amphibien), das zur Erzeugung von 

Nahrungsmitteln, Wolle, Häuten oder Fellen oder zu anderen landwirtschaftlichen Zwecken 
gezüchtet oder gehalten wird; 

2. "Eigentümer oder Halter": jede natürliche oder juristische Person, die ständig oder vorüberge-
hend für die Tiere verantwortlich ist oder die Tiere versorgt; 

3. "Zuständige Behörde": die zuständige Behörde im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Richtlinie 
90/425/EWG des Rates vom 26. Juni 1990 zur Regelung der veterinärrechtlichen und tierzüch-
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terischen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel mit lebenden Tieren und Erzeugnissen 
im Hinblick auf den Binnenmarkt (9). 

 
Artikel 3 

 
Die Mitgliedstaaten treffen Vorkehrungen dahin gehend, daß der Eigentümer oder Halter alle ge-
eigneten Maßnahmen trifft, um das Wohlergehen seiner Tiere zu gewährleisten und um sicherzu-
stellen, daß den Tieren keine unnötigen Schmerzen, Leiden oder Schäden zugefügt werden. 
 

Artikel 4 
 
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß die Bedingungen, unter denen die Tiere (mit Ausnah-
me von Fischen, Reptilien und Amphibien) gezüchtet oder gehalten werden, den Bestimmungen 
des Anhangs genügen, wobei die Tierart, der Grad ihrer Entwicklung, die Anpassung und Domes-
tikation sowie ihre physiologischen und ethologischen Bedürfnisse entsprechend praktischen Er-
fahrungen und wissenschaftlichen Erkenntnissen zu berücksichtigen sind. 
 

Artikel 5 
 
(1) Die Kommission unterbreitet dem Rat die erforderlichen Vorschläge im Hinblick auf eine ein-
heitliche Durchführung des Europäischen Übereinkommens zum Schutz von Tieren in landwirt-
schaftlichen Tierhaltungen und, auf der Grundlage einer wissenschaftlichen Evaluierung, alle auf-
grund dieses Übereinkommens angenommenen Empfehlungen sowie alle sonstigen spezifischen 
Regeln.  
 
(2) Ferner unterbreitet die Kommission dem Rat erstmals fünf Jahre nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie und danach alle fünf Jahre einen Bericht anhand der seit dem Beginn ihrer Anwendung 
gesammelten Erfahrungen, insbesondere mit den in Absatz 1 genannten Bestimmungen und unter 
Berücksichtigung der technischen und wissenschaftlichen Entwicklungen; unter Berücksichtigung 
der Schlußfolgerungen dieses Berichts werden ihm gegebenenfalls geeignete Vorschläge beigefügt. 
 
(3) Der Rat befindet mit qualifizierter Mehrheit über diese Vorschläge. 

 
Artikel 6 

 
(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Vorkehrungen, damit die zuständige Behörde 
Kontrollen durchführt, um die Einhaltung dieser Richtlinie zu überwachen. Diese Überwachung 
kann auch im Rahmen anderweitiger Kontrollen erfolgen. 
 
(2) Ab einem nach dem Verfahren des Absatzes 3 festzulegenden Zeitpunkt unterbreiten die Mit-
gliedstaaten der Kommission einen Bericht über die Kontrollen nach Absatz 1. Die Kommission 
legt dem Ständigen Veterinärausschuß eine Zusammenfassung dieser Berichte vor. 
 
(3) Die Kommission legt nach dem Verfahren des Artikels 9 vor dem 1. Juli 1999 Vorschläge vor, 
um folgendes zu harmonisieren: 
a)  die gemäß Absatz 1 erforderlichen Kontrollen; 
b)  die Form, den Inhalt und die Häufigkeit der Vorlage der Berichte nach Absatz 2. 
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Artikel 7 
 
(1) Veterinärsachverständige der Kommission können, soweit es für die einheitliche Anwendung 
dieser Richtlinie erforderlich ist, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 
a)  überprüfen, ob die Mitgliedstaaten die Anforderungen dieser Richtlinie erfüllen; 
b)  Kontrollen an Ort und Stelle durchführen, um sicherzustellen, daß die Kontrollen gemäß dieser 

Richtlinie durchgeführt werden. 
 
(2) Die Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet Kontrollen durchgeführt werden, gewähren den 
Veterinärsachverständigen der Kommission jede für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche 
Unterstützung. Das Ergebnis der Kontrollen ist mit der zuständigen Behörde des betreffenden Mit-
gliedstaats zu erörtern, bevor ein Schlußbericht erstellt und verteilt wird. 
 
(3) Die zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats trifft die gegebenenfalls erforderlichen 
Maßnahmen, um den Ergebnissen der Kontrollen Rechnung zu tragen. 
 
(4) Die Durchführungsvorschriften zu diesem Artikel werden soweit erforderlich nach dem Verfah-
ren des Artikels 9 erlassen. 
 

Artikel 8 
 
(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 58 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 (*) einge-
setzten Ständigen Ausschuss für die Lebensmittelkette und Tiergesundheit unterstützt. 
 
(2) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 und 7 des Beschlusses 
1999/468/EG(**). Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG wird auf 
drei Monate festgesetzt. 
 
(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung. 
________ 
(*) ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1. 
(**) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. 
 

Artikel 9 
 
(1) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Verfahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsit-
zende des mit dem Beschluß 68/361/EWG (10) eingesetzten Ständigen Veterinärausschusses, im 
folgenden "Ausschuß" genannt, diesen Ausschuß unverzüglich von sich aus oder auf Antrag eines 
Mitgliedstaats. 
 
(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden 
Maßnahmen. Der Ausschuß gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf innerhalb einer Frist ab, 
die der Vorsitzende unter Berücksichtigung der Dringlichkeit der betreffenden Frage festsetzen 
kann. Die Stellungnahme wird mit der Mehrheit abgegeben, die in Artikel 148 Absatz 2 des Ver-
trags für die Annahme der vom Rat auf Vorschlag der Kommission zu fassenden Beschlüsse vo r-
gesehen ist. Bei der Abstimmung im Ausschuß werden die Stimmender Vertreter der Mitgliedstaa-
ten gemäß dem vorgenannten Artikel gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht 
teil. 
 



                                                 (D 1.4.2) 

63. Erg. 

18

(3) a) Die Kommission erläßt die beabsichtigten Maßnahmen, wenn sie mit der Stellungnahme des 
Ausschusses übereinstimmen. 

b)  Stimmen die beabsichtigten Maßnahmen mit der Stellungnahme des Ausschusses nicht überein 
oder liegt keine Stellungnahme vor, so unterbreitet die Kommission dem Rat unverzüglich ei-
nen Vorschlag für die zu treffenden Maßnahmen. Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehr-
heit. 

Hat der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten, nachdem ihm der Vorschlag übermittelt wor-
den ist, keine Maßnahmen beschlossen, so erläßt die Kommission die vorgeschlagenen Maßnah-
men und bringt sie sofort zur Anwendung, es sei denn, der Rat hat sich mit einfacher Mehrheit ge-
gen diese Maßnahmen ausgesprochen. 
 

Artikel 10 
 
(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften ein-
schließlich der Bestimmungen über etwaige Sanktionen, um dieser Richtlinie bis zum 31. Dezem-
ber 1999 nachzukommen, es sei denn, der Rat beschließt aufgrund des in Artikel 8 genannten Be-
richts etwas anderes. Sie  setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Wenn die Mit-
gliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen 
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln 
die Einzelheiten der Bezugnahme. 
 
(2) Nach Maßgabe der allgemeinen Vertragsbestimmungen können die Mitgliedstaaten jedoch 
nach dem 31. Dezember 1999 in ihrem Hoheitsgebiet strengere Vorschriften zum Schutz landwirt-
schaftlicher Nutztiere beibehalten oder anwenden, als sie in dieser Richtlinie festgelegt sind. Sie 
unterrichten die Kommission über alle diesbezüglichen Maßnahmen. 
 
(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.  
 

Artikel 11 
 
Diese Richtlinie tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinscha f-
ten in Kraft. 
 

Artikel 12 
 
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 
 
Geschehen zu Brüssel am 20. Juli 1998. 

Im Namen des Rates 
Der Präsident 

W. MOLTERER 
________ 
(1)  ABl. C 156 vom 23. 6. 1992, S. 11. 
(2)  ABl. C 337 vom 21. 12. 1992, S. 225. 
(3)  ABl. C 332 vom 16. 12. 1992, S. 22.  
(4)  ABl. L 323 vom 17. 11. 1978, S. 12.  
(5)  ABl. C 76 vom 23. 3. 1987, S. 185. 
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(6)  Richtlinie 88/166/EWG des Rates vom 7. März 1988 betreffend das Urteil in der Rechtssache 
131/86 (Nichtigerklärung der Richtlinie 86/113/EWG des Rates vom 25. März 1986 zur Fest-
setzung von Mindestanforderungen zum Schutz von Legehennen in Käfigbatteriehaltung) (ABl. 
L 74 vom 19. 3. 1988, S. 83). 

(7) Richtlinie 91/629/EWG des Rates vom 19. November 1991 über Mindestanforderungen für den 
Schutz von Kälbern (ABl. L 340 vom 11. 12. 1991, S. 28). Zuletzt geändert durch die Richtli-
nie 97/2/EG (ABl. L 25 vom 28. 1. 1997, S. 24). 

(8) Richtlinie 91/630/EWG des Rates vom 19. November 1991 über Mindestanforderungen für den 
Schutz von Schweinen (ABl. L 340 vom 11. 12. 1991, S. 33). 

(9) ABl. L 224 vom 18. 8. 1990, S. 29. Richtlinie zuletzt geändert durch die Richtlinie 
92/118/EWG (ABl. L 62 vom 15. 3. 1993, S. 49). 

(10) ABl. L 255 vom 18. 10. 1968, S. 23. 
 

 
ANHANG 

 
PERSONAL 
 
1.  Für die Tierpflege muß genügend Personal vorhanden sein, das über die erforderliche Eignung 

sowie die erforderlichen Kenntnisse und beruflichen Fähigkeiten verfügt. 
 
KONTROLLEN 
 
2. Alle Tiere in Haltungssystemen, bei denen das Wohlergehen der Tiere von regelmäßiger 

menschlicher Versorgung abhängig ist, müssen mindestens einmal am Tag kontrolliert werden. 
In anderen Systemen gezüchtete oder gehaltene Tiere sind in solchen Abständen zu kontrollie-
ren, daß jegliches Leiden vermieden wird. 

3.  Es muß eine geeignete (fest installierte oder bewegliche) Beleuchtung zur Verfügung stehen, 
die ausreicht, um die Tiere jederze it gründlich inspizieren zu können.  

4.  Weist ein Tier Anzeichen einer Krankheit oder Verletzung auf, so muß es unverzüglich ord-
nungsgemäß versorgt werden; spricht ein Tier auf diese Maßnahme nicht an, so ist so rasch wie 
möglich ein Tierarzt hinzuzuziehen. Erforderlichenfalls sind die kranken oder verletzten Tiere 
gesondert in angemessenen Unterkünften unterzubringen und gegebenenfalls mit trockener und 
angenehmer Einstreu zu versehen.  

 
AUFZEICHNUNGEN 
 
5.  Der Eigentümer oder Halter der Tiere muß Aufzeichnungen über alle medizinischen Behand-

lungen und die Zahl der bei jeder Kontrolle vorgefundenen toten Tiere führen. Sind gleichwer-
tige Informationen für andere Zwecke zu sammeln, so genügen diese für die Zwecke dieser 
Richtlinie. 

6. Diese Aufzeichnungen sind für mindestens drei Jahre aufzubewahren und der zuständigen Be-
hörde anläßlich einer Kontrolle oder auf Anforderung zur Verfügung zu stellen. 

 
BEWEGUNGSFREIHEIT 
 
7. Die der praktischen Erfahrung und wissenschaftlichen Erkenntnissen nach artgerechte Bewe-

gungsfreiheit eines Tieres darf nicht so eingeschränkt sein, daß dem Tier unnötige Leiden oder 
Schäden zugefügt werden. Ist ein Tier ständig oder regelmäßig angebunden oder angekettet, 
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oder befindet es sich ständig oder regelmäßig in Haltungssystemen, so muß es über einen Platz 
verfügen, der der praktischen Erfahrung und wissenschaftlichen Erkenntnissen nach seinen 
physiologischen und ethologischen Bedürfnissen angemessen ist. 

 
GEBÄUDE UND UNTERKÜNFTE 
 
8.  Das für den Bau von Unterkünften, insbesondere von Buc hten und Einrichtungen verwendete 

Material, mit dem die Tiere in Berührung kommen können, muß für die Tiere ungefährlich sein 
und sich gründlich reinigen und desinfizieren lassen. 

9. Die Unterkünfte sowie die Vorrichtungen, mit denen die Tiere angebunden werden, sind so zu 
konstruieren und zu warten, daß die Tiere keine Verletzungen durch scharfe Kanten oder Un-
ebenheiten erleiden. 

10. Die Luftzirkulation, der Staubgehalt der Luft, die Temperatur, die relative Luftfeuchtigkeit und 
die Gaskonzentration müssen in einem Bereich gehalten werden, der für die Tiere unschädlich 
ist. 

11. Tiere, die in Gebäuden untergebracht sind, dürfen weder in ständiger Dunkelheit noch ohne 
angemessene Unterbrechung in künstlicher Beleuchtung gehalten werden. Reicht der natürliche 
Lichteinfall nicht aus, um die physiologischen und ethologischen Bedürfnisse der Tiere zu de-
cken, muß eine geeignete künstliche Beleuchtung vorgesehen werden. 

 
NICHT IN GEBÄUDEN UNTERGEBRACHTE TIERE 
 
12. Tiere, die nicht in Gebäuden untergebracht sind, sind, soweit erforderlich und möglich, vor 

widrigen Witterungsbedingungen, Raubtieren und Gefahren für die Gesundheit zu schützen. 
 
AUTOMATISCHE ODER MECHANISCHE ANLAGEN UND GERÄTE 
 
13. Alle automatischen oder mechanischen Anlagen und Geräte, von denen Gesundheit und Wohl-

ergehen der Tiere abhängen, sind mindestens einmal am Tag zu inspizieren. Defekte sind un-
verzüglich zu beheben; ist dies nicht möglich so sind entsprechende Maßnahmen zu treffen, um 
die Gesundheit und das Wohlergehen der Tiere zu schützen. Hängt die Gesundheit und das 
Wohlergehen der Tiere von einer Lüftungsanlage ab, so ist eine geeignete Ersatzvorrichtung 
vorzusehen, die bei Ausfall der Anlage einen für die Erhaltung von Gesundheit und Wohlerge-
hen der Tiere ausreichenden Luftaustausch gewährleistet; es ist ein Alarmsystem vorzusehen, 
das den Ausfall der Lüftungsanlage meldet. Das Alarmsystem ist regelmäßig zu überprüfen. 

 
FÜTTERN, TRÄNKEN UND BEIGEFÜGTE STOFFE 
 
14. Die Tiere müssen eine gesunde, altersgemäße und artgerechte Nahrung erhalten, die ihnen in so 

ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen ist, daß sie gesund bleiben und ihren Nährstoff-
bedarf decken können. Die Art des Fütterns und Tränkens darf den Tieren keine unnötigen Le i-
den oder Schäden verursachen und das Futter oder die Flüssigkeitsration darf keine Stoffe ent-
halten, die ihnen unnötige Leiden oder Schäden zufügen können. 

15. Die Tiere müssen in Abständen, die ihren physiologischen Bedürfnissen entsprechen, Zugang 
zu Nahrung haben.  

16. Alle Tiere müssen Zugang zu einer ausreichenden Menge Wasser von angemessener Qualität 
haben oder in der Lage sein, ihren Flüssigkeitsbedarf auf sonstigem Wege zu decken. 
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17. Die Fütterungs- und Tränkanlagen müssen so konstruiert, gebaut und angebracht werden, dass 
eine Verunreinigung des Tierfutters und des Wassers sowie etwaige nachteilige Auswirkungen 
aufgrund von Rivalitäten zwischen den Tieren auf ein Mindestmaß begrenzt werden. 

18. Den Tieren dürfen außer den zu therapeutischen oder prophylaktischen Zwecken oder im Hin-
blick auf eine tierzüchterische Behandlung im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) der 
Richtlinie96/22/EG (1) verabreichten Stoffen keine anderen Stoffe verabreicht werden, es sei 
denn, wissenschaftliche Untersuchungen des Wohlergehens der Tiere oder gesicherte Erfah-
rungen haben gezeigt, daß die Wirkung des Stoffes die Gesundheit oder das Wohlergehen der 
Tiere nicht beeinträchtigt. 

 
EINGRIFFE 
 
19. Bis zur Annahme spezifischer Vorschriften über Eingriffe am Tier gemäß dem Verfahren des 

Artikels 5 der Richtlinie finden unbeschadet der Richtlinie 91/630/EWG die entsprechenden 
einzelstaatlichen Vorschriften in Übereinstimmung mit den allgemeinen Bestimmungen des 
Vertrags Anwendung. 

 
ZUCHTMETHODEN 
 
20. Natürliche oder künstliche Zuchtmethoden, die den Tieren Leiden oder Schäden zufügen oder 

zufügen können, dürfen nicht angewendet werden. Diese Bestimmung schließt nicht die An-
wendung bestimmter Verfahren aus, die vermutlich nur geringe oder vorübergehende Leiden 
oder Verletzungen verursachen oder die Maßnahmen erforderlich machen, die vermutlich ke i-
nen dauerhaften Schaden verursachen, sofern dies gemäß den einzelstaatlichen Vorschriften zu-
lässig ist. 

21. Tiere dürfen nur zu landwirtschaftlichen Nutzzwecken gehalten werden, wenn aufgrund ihres 
Genotyps oder Phänotyps berechtigtermaßen davon ausgegangen werden kann, daß die Haltung 
ihre Gesundheit und ihr Wohlergehen nicht beeinträchtigt. 

________ 
(1)  Richtlinie 96/22/EG des Rates vom 29. April 1996 über das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe 

mit hormonaler bzw. thyreostatischer Wirkung und von ß-Agonisten in der tierischen Erzeugung (ABl. 
L 125 vom 23. 5. 1996, S. 3). 
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